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2 - AGB Nachsendeauftrag



Allgemeines

Dem*der Empfanger*in werden fiir den von ihm*ihr
angegebenen Zeitraum die von ihm*ihr ausgewahlten
Sendungsarten nachgesendet, wobei folgende Varianten
moglich sind:

Nachsendung wegen voriibergehender Abwesenheit
(zeitlich begrenzt auf max. ein Jahr moglich)

Nachsendung wegen Umzug
(zeitlich begrenzt auf max. ein Jahr moglich)

Fir die Nachsendung ist - abhangig von der Variante,
vom Nachsendezeitraum sowie davon, ob die Nach-
sendung im Inland oder ins Ausland erfolgt - das im
Punkt 7 angefiihrte Entgelt zu entrichten.

Werden in Verbindung mit der Nachsendung weitere
Leistungen in Anspruch genommen (insbesondere
Postfach, postlagernd), so kommen dafiir die produkt-
spezifischen Allgemeinen Geschaftsbedingungen in
ihrer zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden
Fassung zur Anwendung und ist das jeweilige Entgelt zu
entrichten.

Die Nachsendung erfolgt nur fir den vom*von der
Empfanger*in im Nachsendeauftrag bestimmten Zeit-
raum. Der*die Empfanger*in kann den Nachsendeauf-
trag jederzeit vor Ablauf der Glltigkeitsdauer wider-
rufen. Eine (Teil-) Riickerstattung des Entgelts findet
bei nicht rechtzeitig erfolgter Verkirzung der Laufzeit
oder bei nicht rechtzeitig erfolgtem Storno nicht statt.
Der Nachsendeauftrag kann kostenlos nur bis
spatestens drei Werktage (ausgenommen Samstag) vor
Beginn der Laufzeit verkiirzt bzw. storniert werden.

Bei Nachsendung wegen voriibergehender Abwesenheit
werden die Postsendungen nach Ablauf des
Nachsendezeitraumes wieder an die bisherige An-
schrift des*der Empfanger*in zugestellt.

Bei Nachsendung wegen Umzugs werden die
Postsendungen nach Ablauf des Nachsendezeitraumes
an den*die Absender*in retourniert.

Die Einrichtung des Nachsendeauftrages sowie die
Beendigung desselben durch Widerruf nimmt jeweils
drei Werktage (ausgenommen Samstag) in Anspruch.

Die Nachsendung von Paketen und Express-Sendungen
(bis 10 kg) ist nur durch Erteilung eines gemeinsamen
Nachsendeauftrages moglich. Es kann kein
Nachsendeauftrag erteilt werden, welcher nur Pakete
oder nur Express-Sendungen umfasst. Nachzusendende
Express-Sendungen werden als Paketsendungen
behandelt. Im Folgenden wird daher nur mehr der Begriff
Pakete verwendet.

Der Nachsendeauftrag kann nur auf eine Anschrift
lauten. Es ist nicht moglich fur Pakete sowie
Briefsendungen und Packchen eine Nachsendung auf
jeweils andere Anschriften einzurichten. Ein
Nachsende-auftrag fir Pakete umfasst automatisch
eine Nach-sendung von Briefsendungen und Packchen
an die angegebene Anschrift innerhalb Osterreichs.
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Der Nachsendeauftrag kann auch auf max. vier Mit-
bewohner*innen des*der Empfanger*in, die alle unter
derselben Anschrift wohnhaft sind, ausgedehnt wer-den,
wenn die bisherige und die neue Anschrift und der
Zeitraum der Nachsendung mit den entsprechen-den
Angaben des*der Empfanger*in libereinstimmen. Der*die
Empfanger*in bestatigt, zum Abschluss dieses
Nachsendeauftrages von den Mitbewohner*innen
beauftragt und bevollmachtigt zu sein.

Auf dem in der Post-Geschéftsstelle erhéltlichen For-
mular konnen hochstens zwei Personen pro Formular
angegeben werden, fiir weitere Personen sind weitere
Formulare auszufiillen, zusatzliche Kosten entstehen
dafir keine.

Nachsendeauftrage fiir mehrere juristische Personen
bzw. mehrere Unternehmen im Sinne des Unterneh-
mensgesetzbuches (UGB) mit derselben bisherigen
Anschrift erfordern pro juristischer Person bzw. je
Unternehmen einen eigenen entgeltpflichtigen Nach-
sendeauftrag. Sind von der bisherigen Anschrift Sen-
dungen sowohl fiir Privatpersonen als auch juristische
Personen oder Unternehmen nachzusenden, so ist
jeweils ein gesonderter Nachsendeauftrag einzurichten.

Die Beforderung und Abgabe der vom
Nachsendeauftrag umfassten Sendungen erfolgt auf
Basis der produktspezifischen Allgemeinen
Geschaftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses geltenden Fassung.

Haftung

Die Osterreichische Post AG (im Folgenden ,Post")
haftet dem*der Empfanger*in aus dem Titel der
Gewabhrleistung fir die mangelhafte Erbringung des
Nachsendeauftrages. Im Falle einer Preisminderung
wird das Entgelt durch die anteilige Riickerstattung des
Entgeltes fir jene Kalendertage, in denen die
Nachsendung nicht bzw. mangelhaft erbracht wurde,
herabgesetzt. Daneben bestehen, soweit faktisch
moglich, die weiteren gesetzlichen Gewahrleistungs-
behelfe, namlich Austausch, Verbesserung und
Wandlung.

Die Post haftet aus dem Titel des Schadenersatzes nur
fur Schaden, die durch ihr vorsatzliches oder grob
fahrlassiges Verhalten entstanden sind. Die Haftung
fur leichte Fahrlassigkeit ist ausgeschlossen. Der
Ersatz von mittelbaren Schaden, entgangenem Gewinn,
Vermogensschaden, Folgeschaden, nicht erzielten
Ersparnissen sowie Schaden aus Anspriichen Dritter
gegen den*die Empfanger*in ist ausgeschlossen.

Diese Haftungsbeschrankungen nach dem
vorstehenden Absatz gelten gegeniiber
Verbraucher*innen iSd § 1
Konsumentenschutzgesetz (KSchG) nicht fir
Personenschaden und Schaden, die aus einer
Verletzung der vertraglichen
Hauptleistungspflicht, also der Nachsendung von
Sendungen, entstehen. Fiir Riick-fragen steht das
Postkundenservice zur Verfiigung.

Die Haftung der Post ist fiir samtliche Schaden, die



durch vom Parteiwillen unabhangige und unvermeid-
bare Umstande eintreten, ausgeschlossen. Das
kénnen z.B. unvorhersehbare und unabwendbare
Betriebsstorungen, behordliche Eingriffe, Arbeitskon-
flikte, Unruhen/Aufsténde, Kriege, Terroranschlage,
BoykottmaRnahmen, Naturkatastrophen, Pandemien,
Epidemien, behordliche MaBnahmen, Beschlagnah-
men von Sachgitern, Ressourcen-, Material-, Liefer-
knappheit, Cyber-Angriffe, Sabotagen, Blackout-Falle,
Storungen von Kommunikationsnetzen und sonstige
unvorhersehbare und unabwendbare Hinderungs-
griinde sein.

Nachsendung im Inland

Trotz Vorliegen eines Nachsendeauftrages werden
Sendungen nicht nachgesendet, wenn der*die Absen-
der*in eine Nachsendung durch den Vermerk ,Nicht
Nachsenden” oder einen ahnlichen Vermerk ausge-
schlossen hat. Die Briefsendung oder das Packchen
wird an den*die Absender*in retourniert. Die neue
Anschrift des*der Empfanger*in wird dem*der Ab-
sender*in von der Post nicht bekannt gegeben.

Postlagernde Sendungen werden bei Vorliegen eines
Nachsendeauftrages ebenfalls nicht nachgesendet.

Die Nachsendung von RSa- und RSb-Briefen an ein
Postfach oder ,postlagernd” ist nicht zulassig.

Nachsendung in das Ausland

Briefsendungen und Packchen werden ins Ausland
nachgesendet, soweit die Sendungen den Beforde-
rungsbedingungen gemaR AGB Brief International,
entsprechen.

Nachsendung ins Ausland ist nicht moglich fir:

- Tageszeitungen

- Wochenzeitungen

- Monatszeitungen

- Sponsoring.Mail

- Regionalmedien

- Plus.Zeitungen

- Firmenzeitungen bzw. Firmenzeitung light

- Riickscheinbriefe der Amter und Behérden (RSa-
und RSb-Briefe)

- eingeschriebene inlandische Briefsendungen und
Packchen mit den Zusatzleistungen:
Eigenhandig,

Riickschein

- Briefsendungen aus dem Ausland mit der Zusatz-
leistung Wertangabe

- Info.Mail

- Info.Post

- Antwortsendungen und Sendungen die nicht
oder nicht vollstandig freigemacht sind

- Pakete

- Express-Sendungen

Diese Sendungen werden an den*die Absender*in
retourniert. Die neue Anschrift des*der Empfanger*in
wird dem*der Absender*in von der Post nicht be-
kannt gegeben.
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Die Post kann die Entgelte nach gesonderter
Vereinbarung stunden, wenn dies nach der Hohe der zu
entrichtenden Entgelte und den sonstigen Umstanden
zweckmaBig erscheint. Voraussetzung ist, dass die Post
ermachtigt wird, die gestundeten Entgelte von einem
Konto eines im SEPA-Raum ansassigen Kredit-
institutes einzuziehen. Die Post behalt sich das Recht
vor, eine Bankgarantie zu verlangen.

Fiir den Fall, dass die Entgelte im Rahmen des SEPA-
Lastschriftverfahrens (SEPA CORE) oder des SEPA-
Firmenlastschriftverfahrens (SEPA B2B) von der Post von
dem vom*von der Kunde*in angegebenen Konto
abgebucht werden, erfolgt die Vorabankiindigung (Pre-
Notifikation) seitens der Post spatestens einen Tag vor

Abbuchung.

Es handelt sich um eine Universaldienstleistung im Sinne

des § 6 Postmarktgesetz (PMG), diese ist um-
satzsteuerbefreit.

Nachsendeauftrag Brief & Piackchen Inland Ausland
EUR EUR
(netto) (netto)

Privat

(natirliche Personen, die die Nachsendung

ausschlieRlich fiir private Zwecke nutzen)

- Fir einen Zeitraum bis 3 Kalendermonate 21,90 28,90

- Je weitere angefangene 3 Kalendermonate 21,90 28,90

Geschiftlich

(alle anderen als die oben genannten

natiirlichen Personen)

- Fir einen Zeitraum bis 3 Kalendermonate 51,90 68,90

- Je weitere angefangene 3 Kalendermonate 51,90 68,90

Nachsendeauftrag Paket Inland

(nur gemeinsam mit Nachsendeauftrag Brief & Packchen EUR

méglich) bis 10 kg (netto)

Privat

(natiirliche Personen, die die Nachsendung ausschlieBlich

fiir private Zwecke nutzen)

- Fiir einen Zeitraum bis 3 Kalendermonate 11,90

- Je weitere angefangene 3 Kalendermonate 11,90

Geschiftlich

(alle anderen als die oben genannten natiirlichen Personen)

- Fiir einen Zeitraum bis 3 Kalendermonate 24,90

- Je weitere angefangene 3 Kalendermonate 24,90

Ubersteigen die nachzusendenden Sendungen 100 Stiick
innerhalb von einem Monat, behalt sich die Post das

Recht vor, fir die zusatzlich nachzusendenden

Sendungen pauschal EUR 30,00 / Monat zu verrechnen.

Streitschlichtung

Streit- oder Beschwerdefalle der Post, die fiir den*die
Kund*in nicht befriedigend geldst werden konnten,
konnen der Regulierungsbehdrde vorgelegt werden.
Diese hat eine einvernehmliche Losung herbeizufiihren
oder den Parteien ihre Ansicht zum herangetragenen Fall
mitzuteilen (§ 53 PMG).





https://www.post.at/datenschutz
https://www.post.at/

	Gültig ab 1.1.2026 (Ausgabe Nr. 1/2026)
	1 Allgemeines
	2 Haftung
	3 Nachsendung im Inland
	4 Nachsendung in das Ausland
	5 Entgelte (Universaldienst)
	6 Streitschlichtung

